Sponsoringvertrag
zwischen der

Schützengesellschaft Börnste
1. Vorsitzender Bernhard Gövert
Börnste 78
48249 Dülmen
- im folgenden „Schützengesellschaft" genannt -
und Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- im folgenden „Vertragspartner" genannt -

§ 1
Vertragsgegenstand
Gegenstand dieses Vertrages ist das Sponsoring der Schützengesellschaft.
§ 2
Leistungen der Schützengesellschaft
Die Schützengesellschaft gestattet es dem Vertragspartner, während des Jubiläumsschützenfestes vom 08.05.2026 bis 11.05.2026 am Sportplatz in Börnste ein Werbeschild in einer Größe von Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. anzubringen. Das Werbeschild ist hierbei vom Vertragspartner zu stellen; das Anbringen hat auf Kosten des Vertragspartners und in Abstimmung mit der Schützengesellschaft zu erfolgen. Sollte seitens des Vertragspartners keine Abstimmung vorgenommen worden sein, ist die Schützengesellschaft berechtigt, das Werbeschild eigenverantwortlich umzuhängen. Das Werbeschild ist bis zum Ende der 20. Kalenderwoche durch den Vertragspartner kostenlos zu entfernen; ansonsten erfolgt dieses durch die Schützengesellschaft, wobei diese nicht verpflichtet ist, das Werbeschild aufzubewahren.

§ 3
Leistungen des Vertragspartners
Der Vertragspartner verpflichtet sich, für die von diesem Vertrag erfasste Leistung der Schützengesellschaft einen einmaligen Betrag in Höhe von
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. €
(in Worten: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
zu zahlen. Der Betrag ist auf das Konto der Schützengesellschaft bei der VR-Bank Westmünsterland eG (IBAN: DE54 4286 1387 2703 8885 00; BIC: GENODEM1BOB) zu überwiesen und ist vor dem 08.05.2026 zu entrichten. Die Schützengesellschaft gilt als Kleinunternehmen nach § 19 Umsatzsteuergesetz.

§ 4
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben jeder Art, die im Zusammenhang mit der Umsetzung dieses Vertrages anfallen oder zukünftig anfallen könnten, trägt die Vertragspartei, bei der sie als Steuer-  bzw. Abgabenschuldner entstehen, festgesetzt oder erhoben werden.
§ 5
Schlussbestimmungen
(1) Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse dürfen auch nach Vertragsende weder verwertet, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Beide Seiten verpflichten sich, Stillschweigen bezüglich des Vertrages zu wahren. Unberührt bleiben Informationspflichten der Vertragspartner nach den gesetzlichen Bestimmungen.
(2) Ergänzungen und/oder Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dasselbe gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.
(3) Gerichtsstand für sämtliche aus oder in Verbindung mit diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist Dülmen.
§ 6
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll im Wege der Anpassung eine andere angemessene Regelung gelten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt.



Dülmen, den 05.05.2026							
		Bernhard Gövert
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